
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/12/19 4Ob366/97w,
1Ob16/01m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1998

Norm

Einheitliche RL und Gebräuche für Dokumentenakkreditive Art7 lita

Rechtssatz

Die avisierende Bank avisiert dem Begünstigten das Akkreditiv ohne eigene Verbindlichkeit (Art 7 lit a ERA).

Entscheidungstexte

4 Ob 366/97w

Entscheidungstext OGH 19.12.1998 4 Ob 366/97w

1 Ob 16/01m

Entscheidungstext OGH 26.06.2001 1 Ob 16/01m

Beisatz: In den Schutzbereich der der Eröffnungsbank auferlegten Schutzpflichten und Sorgfaltspflichten ist zwar

der Begünstigte einbezogen, in aller Regel nicht aber die Avisbank als "technische Durchlaufstelle". (T1)
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